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T H E M A

Andreas Dexheimer*

Der Entwurf verfolgt eine erste Stufe einer 
Strukturreform der Kinder- und Jugendhilfe. 
Leitend sind dabei vor allem: Reduzierung 
von Schnittstellen, Entlastung der Verwal-
tung, Leistungen aus einer Hand, stärkere 
Infrastruktur- und Regelorientierung, prä-
zisere Steuerung sowie präventiver Schutz. 
Die Begründung nennt ausdrücklich steigen-
de und komplexere Unterstützungsbedarfe, 
Ressourcenrückgänge bei öffentlichen und 
freien Trägern, Bürokratielasten, schwierige 
Systemabgrenzungen und das Ziel, die Kin-
der- und Jugendhilfe »nachhaltig und zu-
kunftsfest« aufzustellen.

Der Entwurf versteht sich ausdrücklich nicht 
nur als Inklusionsgesetz, sondern als struk-
turpolitische Reform zur Sicherung der Funk-
tionsfähigkeit der Kinder- und Jugendhilfe.
•	 Die Eingliederungshilfe für Kinder und 

Jugendliche mit körperlichen und geisti-
gen Behinderungen wird aus dem SGB IX 
in das SGB VIII überführt und mit der 
Hilfe zur Erziehung unter dem Dach der 
Kinder- und Jugendhilfe systematisch neu 
geordnet.

•	 Der Entwurf baut das Leistungsrecht im 
Vierten Abschnitt des SGB VIII systematisch 
neu auf und fasst Hilfe zur Erziehung und 
Eingliederungshilfe in einer gemeinsa-
men Grundarchitektur zusammen.

•	 Die bisherige Hilfesteuerung wird zu einer 
umfassenderen, stärker formalisierten und 
auf Wirkungssteuerung angelegten Hilfe- 
und Leistungsplanung weiterentwickelt.

•	 Unterstützungsleistungen in Kita, Schule 
und Hochschule werden grundsätzlich 
von einer individuellen Einzelfallhilfe in 
ein infrastrukturelles Bildungsassistenz-
modell überführt.

•	 Der Entwurf verschiebt die Hilfegewäh-
rung deutlich in Richtung Regelangebote, 
Infrastrukturangebote und Jugendso-
zialarbeit, wenn diese dem Bedarf gleich 
gut oder besser entsprechen.

•	 Der Verfahrenslotse wird entfristet und 
in seiner Unterstützungsfunktion ausge-
baut, präziser konturiert und organisa-
torisch vom übrigen Jugendamt abgesi-
chert.

•	 Bei Pflegeverhältnissen außerhalb des 
Zuständigkeitsbereichs des fallführenden 
Jugendamts wird die Beteiligung des 
Jugendamts am Ort der Pflegefamilie 
deutlich verbindlicher ausgestaltet.

•	 Personalanforderungen sollen künftig 
stärker nach konkreten Aufgabenberei-
chen und Funktionen bestimmt werden, 
nicht nur nach abstrakten Berufsgruppen-
zuordnungen.

•	 Die Verfahren zur Aufnahme, Altersfest-
stellung, Verteilung und Kostenerstattung 
bei unbegleiteten ausländischen Min-
derjährigen sollen erheblich vereinfacht 
und praktikabler gemacht werden.

•	 Der Entwurf führt eine pauschale Heran-
ziehung der Eltern zu Kosten ein und will 
die örtliche Zuständigkeit künftig digital 
automatisiert bestimmen lassen.

•	 Im Jugendschutzgesetz soll die Ausnahme 
entfallen, nach der 14- und 15-Jährige in 
Begleitung personensorgeberechtigter 
Personen Alkohol erwerben oder konsu-
mieren dürfen.

Die wesentliche Pointe des Entwurfs liegt da-
her darin, dass er die Kinder- und Jugendhilfe 
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*	 Die Formulierungen in diesem Text wurden mit Unter-
stützung von OpenAIs ChatGPT-Sprachmodell erstellt.
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